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Sowohl in NRW (TE) als auch Bayern (WillG?) (das hatten wir schon bei einem Thread vor nicht
allzu langer Zeit) kann man nicht beurlaubt sein und was Anderes machen. Um überhaupt
beurlaubt zu sein, muss man Gründe haben und da vergessen oft Eltern, dass sie das auf die
Kinder "schieben" konnten, wenn sie es mal gemacht haben (war der Fall damals im Thread).
Aber mit Kind (TE) ist es natürlich eine Möglichkeit. Beurlaubung aus Familiengründen und dann
wohnortnah eine Vertretungsstelle annehmen. So lange machen, bis der Versetzung
stattgegeben wird. Aber zumindest in der Zeit hat man eine Lösung.
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